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Wenn unser Fernseher oder unser altes Auto endgültig 
den Geist aufgibt oder wir die abgefahrenen Reifen erset-
zen, entstehen so genannte «andere kontrollpflichtige 
Abfälle» – kurz ak-Abfälle. Auch das Öl der Pommes frites 
muss entsorgt werden und wird so zum ak-Abfall. Zu ak-
Abfällen zählen Abfälle, bei denen eine unsachgemässe 
Lagerung und Behandlung zu einer Gefährdung der Umwelt 
führen kann und die deshalb ein Sicherheitsrisiko darstel-
len. Dies erfordert gewisse organisatorische und technische 
Massnahmen für Entsorgungsbetriebe, die solche Abfälle 
behandeln.

Seit dem 1. Januar 2006 ist die neue 
Verordnung über den Verkehr mit Ab-
fällen (VeVA) in Kraft. Mit der neuen 
Verordnung wurde neben der beste-
henden Kategorie der Sonderabfälle 
auch eine neue Abfallkategorie für 
problematische Massenabfälle ge-
schaffen, die so genannten «anderen 
kontrollpflichtigen Abfälle» – kurz ak-
Abfälle. Damit gibt es heute neben 
den Sonderabfällen und den nicht nä-
her bezeichneten «normalen» Abfäl-
len eine dritte Abfallkategorie. 
Für die ak-Abfälle hatten die Wirt-
schaft und die Kantone eine bessere 
Kontrolle gewünscht, damit Umwelt-
belastungen oder Missbrauch bei der 
Entsorgung vermieden werden. Im 
Gegensatz zu den Vorschriften über 
Transport, Lagerung und Behand-
lung von Sonderabfällen unterlie-
gen ak-Abfälle im Inlandsverkehr nur 
beschränkten Kontrollmassnahmen. 
Denn von ihnen geht nur bei unsach-
gemässer Lagerung oder Entsorgung 
eine Umweltgefährdung aus. Für den 
Transport von ak-Abfällen gibt es kei-
ne speziellen Vorschriften, auch keine 
Begleitscheine wie bei den Sonder-
abfällen.
Zu den ak-Abfällen gehören ge-
brauchte elektrische und elektroni-
sche Geräte, Altkabel, Altholz, Altspei-
seöl, Altfahrzeuge, Altreifen, Aus-
bauasphalt, unbehandelter Misch-
schrott und verschmutzte oder ver-
mischte Bauabfälle. 

Wer darf ak-Abfälle annehmen?
Inhaberinnen und Inhaber von Abfäl-
len müssen vor der Übergabe der Ab-
fälle abklären, ob es sich dabei um 
Sonderabfälle oder ak-Abfälle han-
delt. ak-Abfälle dürfen nur an berech-
tigte Entsorgungsunternehmen über-
geben werden. Diese müssen über 
eine kantonale Bewilligung nach Art. 
8 Abs. 1 VeVA verfügen. In dieser Be-
willigung sind die Abfallarten festge-
legt, zu deren Entgegennahme ein 
Betrieb berechtigt ist.

Jürg Kürsteiner | Abteilung für Umwelt | 062 835 33 60

Was sind «andere 
kontrollpflichtige Abfälle»?

ak-Abfall Sonderabfall

Bewilligungspflicht für 
Entsorgungsbetriebe zur 
Annahme von Abfällen 
(Betriebsbewilligung)

ja ja

Begleitschein beim 
Transport von Abfällen

nein ja

Meldepflicht für 
Entsorgungsunternehmen

Jahresmengen der 
Ein- und Ausgänge

jede Lieferung mit 
Angabe der 
Herkunft (Abgeber)

Melderhythmus jährlich jedes Quartal

Umweltgerechte 
Entsorgung

beschränkte Mass-
nahmen notwendig

umfassende Mass-
nahmen notwendig

Import – Export bewilligungspflichtig bewilligungspflichtig

Gegenüberstellung ak-Abfälle – Sonderabfälle

Auch Altfahrzeuge sind ak-Abfälle.
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Gemäss Art. 8 Abs. 2 VeVA brauchen 
folgende Unternehmen keine Bewilli-
gung:

Wer ak-Abfälle nur einsammelt oder  �

transportiert. Zu beachten ist, dass 
ein Transporteur eine Bewilligung 
braucht, wenn er nach dem Einsam-
meln die Abfälle bei sich zwischen-
lagert.
Wer andere kontrollpflichtige Abfäl- �

le lediglich zwischenlagert, die er 
aufgrund anderer Vorschriften zu-
rücknehmen muss oder die er im 
Rahmen einer Branchenvereinba-
rung zurücknimmt. Darunter fallen 
beispielsweise SENS- und SWICO-
Sammelstellen für elektrische und 
elektronische Geräte.
Detailhändler, welche Produkte, die  �

sie im Kleinverkauf abgeben, von 
Haushaltungen zurücknehmen und 
lediglich zwischenlagern, wie bei-
spielsweise Garagisten und Reifen-
fachhändler.
Jede von den Behörden bezeichne- �

te Sammelstelle, die ak-Abfälle ent-
gegennimmt und diese nur zwi-
schenlagert, zum Beispiel Gemein-
desammelstellen.

Online-Datenbank: 
www.veva-online.ch
Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) 
betreibt ein Informatikprogramm für 
den Vollzug der Verordnung über den 
Verkehr mit Abfällen (VeVA). Die Da-
tenbank www.veva-online.ch ist für 
alle zugänglich. Hier findet man An-
gaben, welche Betriebe in der eigenen 
Umgebung über eine Bewilligung zur 
Annahme der einzelnen ak-Abfälle und 
auch der Sonderabfälle verfügen. 
Die Entsorgungsunternehmen von 
ak-Abfällen und Sonderabfällen kön-
nen sich in die Datenbank einloggen 
und die obligatorische Rückmeldung 
über angenommene und entsorgte 
Abfälle online erledigen.

Weiterführende Informationen

Unter www.ag.ch/umwelt/de/pub/themen/abfaelle/verkehr_mit_abfaellen.
php steht eine Linkliste mit weiterführenden Informationen zur Verfü-
gung. Bezüglich der ak-Abfälle sind folgende Links auf dieser Liste be-
sonders interessant:

Unter «allgemeine Informationen zur VeVA» findet man nach Anklicken  �

von «VeVA-Aktuell» die häufigsten Fragen zur Verordnung (FAQ). Da-
von ist Kapitel 3 speziell den ak-Abfällen gewidmet. 
Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) stellt mit separaten Vollzugshilfen  �

detaillierte Informationen zu einzelnen Abfallarten – beispielsweise Alt-
fahrzeugen oder Altreifen – zur Verfügung. Diese liegen zurzeit als Ent-
wurf vor und können unter 

  www.bafu.admin.ch/abfall/01508/01510/index.html?lang=de
 (Linkliste «Handbücher und Vollzugshilfen») heruntergeladen werden.

Zusätzliche Auskünfte:
Jürg Kürsteiner, Tel. 062 835 34 25, juerg.kuersteiner@ag.ch.

Ein weiteres Beispiel für einen ak-Abfall ist Schrott von Gemeindesammel-
stellen und Gewerbe.
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Kabel aus elektrischen und elektronischen Geräten sowie von Elektroinstallationen gehören zu den ak-Abfällen.
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Ausgediente Computermonitore gelten ebenfalls als ak-Abfall.
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